
 
  

 Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 2/05 (568) –  Teil 2 - Haßleyer Insel - 
a) Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen  
b) Beschluss nach § 10 BauGB - Satzungsbeschluss  
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Kartenausschnitt zu entnehmen: 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 den Bebauungsplan Nr. 2/05 (568) –  
Teil 2 - Haßleyer Insel - als Satzung beschlossen. 
a)  Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der öffentlichen und der 

privaten Belange die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen zurück 
bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der Verwaltung ge-
mäß § 1 Abs. 7 BauGB. 

b)  Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan 
Nr. 2/05 (568) Teil 2 – Haßleyer Insel – als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB. Dem 
Bebauungsplan ist die Begründung vom 11.11.2011 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt, 
die als Anlage Gegenstand der Niederschrift wird. 

 

Geltungsbereich: 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 2/05 (568) Teil 2 - Haßleyer Insel - liegt im Stadt-
bezirk Mitte westlich der Ortslage Haßley. Es wird durch die BAB A 45, einem landwirtschaft-
lichen Weg und die Haßleyer Straße (L 704) begrenzt.   
In dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan ist das oben beschriebene Plangebiet 
eindeutig dargestellt. Dieser Bebauungsplan ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt: 
Mit dem nächsten und letzten Verfahrensschritt, der öffentlichen Bekanntmachung, wird das 
Bebauungsplanverfahren abgeschlossen.  
 

- Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. - 
 

Planeinsicht: 
Der Bebauungsplan Nr. 2/05 (568) –  Teil 2 - Haßleyer Insel - nebst der Begründung vom 
11.11.2011 und der zusammenfassenden Erklärung vom  15.12.2011 liegt vom Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an beim Amt für Geoinformation und Liegen-
schaftskataster der Stadt Hagen, Rathausstr. II, Berliner Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer A 
113 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 

Hinweis auf die Rechtsfolgen: 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der z.Z. gültigen Fassung über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
Unbeachtlich werden nach § 215 Abs. 1 BauGB 
1. eine nach der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzungen der dort  

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften , 
2. eine unter Berücksichtigung des §214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche  Mängel des Abwägung, 
     wenn sie nicht innerhalb von eines  Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-

plans oder der Satzung gegenüber der Stadt Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -
planung und Bauordnung ) Verwaltungsgebäude, Rathausstr.11, 58095 Hagen unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts schriftlich geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
z.Z. gültigen Fassung kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hagen gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Hagen, 24.01.2012   Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

 

 
 
 
 


